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Sachverhalt
Gemäß § 14 BauGB kann die Gemeinde eine Veränderungssperre beschließen, 
um während der Planaufstellung, d. h. vor dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplans, Veränderungen im Plangebiet vorzubeugen, die den 
beabsichtigten künftig Festsetzungen des Bebauungsplans entgegenstehen. 
Voraussetzung dafür ist der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde in gleicher Sitzung der Gemeindevertretung 
gefasst (Beschluss-Nr. VO-37-BO-20-251).

Zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans Nr. 3 für das Gebiet „Bahndamm in Staven“ der 
Gemeinde Staven soll eine Veränderungssperre beschlossen werden.

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst einen Teilbereich des 
künftigen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 3, insbesondere die Fläche, 
für die ein Antrag auf Errichtung einer Legehennenanlage vorliegt, und Flächen 
der bereits bestehenden Tierhaltungsanlage.
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Staven beschließt die als Anlage 1 
beigefügte Satzung über eine Veränderungssperre im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 3 für das Gebiet „Bahndamm in Staven“ der Gemeinde 
Staven.
Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auskwirkungen?

x Nein 

      Ja ergebniswirksam finanzwirsam
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Anlage/n
1 Anlage 1 - Satzung zum Beschluss VO-37-BO-20-252 (öffentlich)
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Satzung über eine Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 
für das Gebiet "Bahndamm in Staven" der Gemeinde Staven 

 
 
Auf Grund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) und des § 5 der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Staven am 
01.12.2020 folgende Veränderungssperre als Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Staven hat in ihrer Sitzung am 01.12.2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3 für das Gebiet "Bahndamm in Staven" beschlossen. 
Zur Sicherung der Planung in einem Teilbereich des künftigen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 3 für das Gebiet "Bahndamm in Staven" der Gemeinde Staven wird 
eine Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Flurstücke 5/5, 5/7 

(teilweise), 6, 7 (teilweise), 8 (teilweise), 31/1, 31/11, 31/12, 31/13 (teilweise), 33/8 
(teilweise) und 34/23 der Flur 1 in der Gemarkung Staven. 

 
(2) Der Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in dem beigefügten Übersichtsplan 

dargestellt (s. Anlage Geltungsbereich), der Teil der Satzung ist. Der im Plan 
dargestellte Geltungsbereich ist maßgeblich für die Abgrenzung der 
Veränderungssperre. 

 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden; 

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über 
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.  

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 
(1) Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
 

(2) Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. Die 
Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft, wenn sie nicht 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB verlängert wird. Die Veränderungssperre 
tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in § 2 
genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen wird. 

 
 
 
 
Staven, _____________ 
 
 
 
 
 
_____________________ 

Böhm 

Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsfristen. 
Der Bürgermeister erhält die Ermächtigung, diese Satzung nach Anzeige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte öffentlich bekannt zu machen. 
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Anlage Geltungsbereich 
Übersichtsplanzur Satzung über eine Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 für das Gebiet "Bahndamm in Staven" der Gemeinde Staven
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